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Richtlinien für Austeller Berufsinformationstag BIT  
 

 

Während des Auf- und Abbaus ist darauf zu achten, dass die Gänge in den Hallen nicht durch abgestellte oder in 

den Gang hineinragende Gegenstände eingeengt werden. Sie dienen im Notfall als Rettungswege, die lebenswichtig 

sein können. Darüber hinaus kann nur durch freie Gänge ein insgesamt ordnungsgemäßer Aufbau gewährleistet 

werden. Das Lagern von Standbaumaterial, Leergut und Exponaten in den Gängen ist deshalb nicht zulässig. 

Die notwendigen und durch Halteverbotszeichen gekennzeichneten Anfahrtswege zu der Sporthalle und die 

Bewegungsflächen für die Feuerwehr müssen ständig freigehalten werden. Fahrzeuge und Gegenstände, die auf 

den Rettungswegen und den Sicherheitsflächen abgestellt sind, werden auf Kosten und Gefahr des Besitzers 

entfernt. Hydranten in den Gebäuden und im Freigelände dürfen nicht verbaut, unkenntlich oder unzugänglich 

gemacht werden. 

Die Rettungswege sind jederzeit freizuhalten. Die Türen im Zuge von Rettungswegen müssen von innen leicht in 

voller Breite geöffnet werden können. Rettungswege, Ausgangstüren und Notausstiege und deren Kennzeichnung 

dürfen nicht verbaut, überbaut, verhängt oder sonst unkenntlich gemacht werden. Die Gänge dürfen zu keinem 

Zeitpunkt durch abgestellte oder in den Gang hineinragende Gegenstände eingeengt werden. Die Gänge dienen im 

Ernstfall als Rettungswege! 

Ausstellungsstände einschließlich Einrichtungen und Exponate sowie Werbeträger sind so standsicher zu errichten, 

dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit, nicht gefährdet werden. 

Jegliche Schadensersatzansprüche wegen Abhandenkommens, Beschädigung oder irgendwelcher 

Beeinträchtigungen der eingesandten Entwürfe, Modelle oder sonstigen Unterlagen gegen die Orlando-di-Lasso-

Realschule Maisach, gleich auf welchem Rechtsgrund sie beruhen können, sind ausgeschlossen. 

Maschinen- und Apparateteile dürfen nur mit allen Schutzvorrichtungen in Betrieb genommen werden. Die 

normalen Schutzvorrichtungen können durch eine sichere Abdeckung aus einem transparenten Material mit 

gleicher Schutzwirkung ersetzt werden. Werden Geräte nicht in Betrieb genommen, können die 

Schutzvorrichtungen abgenommen werden, um dem Besucher die Bauart und Ausführung der abgedeckten Teile 

erkennbar zu machen. Die Schutzvorrichtungen müssen dann neben der Maschine sichtbar aufgestellt bleiben. 

Der während der Veranstaltung oder bei der Montage bzw. Demontage des Standes anfallende Abfall bzw. 

Reststoff ist vom Aussteller zu beseitigen. 

Bei Anmeldung zum Berufsinformationstag BIT werden die hier beschriebenen Ausstellerrichtlinien automatisch 

anerkannt und müssen verpflichtend eingehalten werden. 

In den Ausstellungsräumen ist teilweise WLAN vorhanden. 

 

  


